
G emeindeb e itr a g für de nkmal g e s c hüt z t e s G e b dud e

127'500 Franken für Renovation des Schweizerhauses an der Rössligasse
-nj- Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnemat, in seiner Sitzung vom

28. Oktober 1992 an die Kosten der Aussenrenovation der Liegenschaft Rössli-
gasse 19 (früher Bauernhaus Schweizer) einen Gemeindebeitrag von maximal
Fr. 127'500.- zu bewilligen. Die privaten Besitzer sind. zur Zeit llaran, das nach
mehrjährigen Diskussionen im März 1990 in seinem Ausseren unter Schutz ge-
stellte Haus zu renovieren.

Die Eigentümerinnen der Liegen-
schaft Rössligasse 19, die U. Gribi Im-
mobilien AG und die Stamm Immobili-
en AG, beide in Basel, haben dem Ge-
meinderat ani 19. Februar 1992 ein Ge-
such für eine Denkmalsubvention an die
Kosten der Aussenrenovation ihrer Lie-
genschaft Rössligasse 19 öingereicht.
Bei der Liegenschaft handelt es sich um
das ehemalige Bauemhaus Schweizer,
welches im November 1983 an die bei-
den Firmen übergegangen ist. Gemäss
einem Beriöht der Basler Denkmalpfle-
ge handelt es sich bei dieser Liegen-
schaft um wohl eines der ältesten Ge-
bäude des .Bauernstandes in Riehen.
Schon 1522 und 1569 standen zwei
Häuser an der Stelle des jetzigen Baues.
In den Jahrhunderten dazwischen erfuhr
die Liegenschaft mehrere bauliche Ver-
änderungen. 1892 ging das Vorderhaus
an Emst'Salathd-Schweizer über. Auf ei-
nen damaligen Umbau gehen die heuti-
gen Backsteineinfassungen zurück.

. Unter Denkmalschutz
Die Eigentümer beabsichiigen, die

Liegbnschaft für GeSchäfts- und Wohn-
zwecke wieder instandzustellen. Wie die
RZ bereits in ihrer Ausgabe vom 17. Ja-
nuar 7992 berichtet hat, sind im Erdge-
schoss zwei T äden geplant. Im ersten
Obergeschoss und im Dachgeschoss
sind Büroräumlichkeiten und eine zwei-
stöckige Wohnung mit Galerie im Dach-
geschoss vorgesehen. Die Bauarbeiten
sind schon weit fortgeschritten und
kürzlich konnte die Aufrichte stattfin-
den.

Die Liegenschaft befand sich
während rund acht Jahren, nämlich bis
zum25. Juli 1987, in der Planungszone,
ohne dass sie nach deren Ablauf der
Schutz- oder Schonzone zugewiesen
worden wdre. Bereits am 2. Dezember
1977 hatte der Denkmalrat dem Regie-
rungsrat erstmals die Unterschutzstel-
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So hat das Schweizerhaus an der Rössligasse l9 vor Renovationsbeginn ausgesehen.

genschaft. Der Gemeinderat schloss sich
nunmehr diesem Antrag an. Am 6. Sep-
tember 1988 beschloss der Regierungs-
rat den Eintrag der Liegenschaft in das
Denkmalverzeichnis.

Gegen diesen Beschluss haben die
heutigen Eigentümer rekurriert. Mit Ur-
teil vom 29. September 1989 hat das Ap-
pellationsgericht des Kantons Basel-
Stadt als Verwaltungsgericht den Rekurs'
teilweise gutgeheissen, indem es den in-
tegralen Schutz für die Liegenschaft als
unverhältnismässig und nur das Aussere
des Hauses als erhaltenswert betrachte-
te, dem Innem die erforderliche Denk-
malqualität aber absprach. Nach diesem
Urteil stellte dann der Regierungsrat mit
Beschluss vom 20. März 1990 die nach
aussen sichtbare Bausubstanz der Lie-
genschaft unter Denkmalschutz.

Das Subventionsgesuch

Das Gesuch bezieht sich auf die Aus-
senrestauration der Liegenschaft Rössli-
gasse 19. Die Fassaden und das Dach
waren in einem desolaten Zustand und
bedurften einer umfassenden Renova-
tion, die zum Teil fertig gestellt ist.
Gemäss dem detaillierten Kostenvoran-
schlag des Architekten sind dafür Auf-
wendungen von ca. Fr. 774'000.- nötig.
Das kantonale Amt für Bausubven-
tionen und Zivilschu;tzbau hat die sub-
ventionsberechtigten Kosten auf Fr.
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tragt, wozu sich der Gemeinderat im Ok-
tober 1981 in ablehnendem Sinne geäus-
sert hatte. Der Regierungsrat f?illte zu
diesem Antrag keinen formellen Ent-
scheid. Im Hinblick auf die hängige
Quartierplanung Gartengasse, die das an
das Schweizerhaus anschliessende Ge-
biet umfasst, wart€te der Regierungsrat
überdies mit der neuen Zonenregelung
für das Gebiet Gartengasse/Rössligasse

bis auf weiteres zu.
Ein generelles Baugesuch der Rechts-

vorgänger der U. Cribi Immobilien AG
und der Stamm Immobilien AG wies das
Bauinspektorat am 15, Febraur 1984 ab.
4m25. November 1987 stellten die heu-
tigen Eigentümer ein Abbruchgesuch.
Hierauf beantragte der Denkmalrat dem
Regierungsrat am 18. Dezember 1987
erneut die Unterschutzstellung der Lie-
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